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1. Allgemein: Durch die Erteilung der Aufträge erkennt der Besteller unsere 
folgenden Verkaufsbedingungen an. Andere Bedingungen, auch 
Geschäftsbedingungen des Bestellers, sind ungültig, soweit sie unseren 
Bedingungen entgegenstehen, es sei denn, wir stimmen diesen anderen 
Geschäftsbedingungen ausdrücklich und schriftlich zu. Etwaigen Bedingungen 
des Bestellers wird hiermit bereits widersprochen. Der Lieferer behält sich an 
Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen körperlicher 
und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden  
2. Angebote: Sämtliche Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Für 
Zeichnungen und andere Angebotsunterlagen behalten wir uns das Eigentums- 
und Urheberrecht vor.  
3. Auftragserteilung: Ein Auftrag gilt als erteilt, wenn er von uns schriftlich 
bestätigt ist. Sämtliche Ergänzungen, Abänderungen, telefonische oder 
mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung. Termine, Maße, Gewichte, Abbildungen und Beschreibungen sind 
nach bestem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit anzugeben.  
4. Preise: Unsere Preise verstehen sich ab Werk netto zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, ausschließlich Verpackung, Versandkosten und Versicherung. 
Für Warenlieferungen mit einem Nettorechnungswert unter EUR 150,– 
berechnen wir einen Rechnungszuschlag von EUR 15,–.  
5. Zahlungsbedingungen: Zahlungen sind zu leisten innerhalb 10 Tagen mit 2 
% Skonto oder 30 Tagen rein netto. Lohnarbeiten und Reparaturen sind sofort 
rein netto zahlbar. Bei Aufträgen mit einem Wert größer als EUR 15.000,– oder 
einer Herstellungszeit von länger als 3 Monaten wird eine Anzahlung in Höhe 
von 1/3 der Auftragssumme mit Erhalt der Auftragsbestätigung und 
Anzahlungsrechnung sofort zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug werden 
unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens bankmäßige 
Zinsen und Provisionen berechnet. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die 
Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferant bestrittener Gegenansprüche des 
Bestellers sind nicht statthaft. Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des 
Bestellers oder die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
berechtigen uns, Sicherheitsleistung für alle Forderungen aus dem 
Liefervertrag ohne Rücksicht auf Fälligkeit zu verlangen.  
6. Lieferzeit: Die Lieferzeit beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der 
Ausführung klargestellt und beide Teile über alle Bedingungen des Geschäfts 
einig sind. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft 
mitgeteilt ist. Ihre Einhaltung setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des 
Bestellers voraus. Geraten wir mit unseren Lieferungen oder Leistungen in 
Verzug und gewährt uns der Besteller eine angemessene Nachfrist mit der 
ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der 
Leistung ablehne und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller 
zum Rücktritt berechtigt. Mögliche Absprachen in Sachen Vertragsstrafen sind 
einzelvertraglich festzulegen. Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb 
unseres Einflusses liegen, z.B. Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung – im 
eigenen Werk oder beim Unterlieferanten – verlängern die Lieferzeit 
angemessen, und zwar auch dann, wenn sie während eines Lieferverzuges 
eintreten. Teillieferungen sind zulässig.  
7. Gefahrentragung: Mit der Meldung der Versandbereitschaft bzw. Übergabe 
der Ware an den Transportunternehmer, spätestens jedoch mit dem Verlassen 
des Werkes geht die Gefahr, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist, auf 
den Besteller über. Wenn nicht anders vereinbart, versichern wir die Ware im 
Namen des Bestellers und auf dessen Kosten gegen Verlust und 
Transportschäden.  
8. Verpackung: Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht 
zurückgenommen.  
9. Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns das Eigentum an dem 
Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach 
Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der 
Zurücknahme sowie in der Pfändung des Gegenstandes durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich 
erklären. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur 
Sicherung übereignen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der 
Besteller uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu 
verlangen. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer 
oder gegen Dritte erwachsen und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Zur Einziehung dieser 
Forderung ist der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch 
verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller 
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Wir können 
verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 

dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung 
mitteilt. Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die uns 
nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen den 
Abnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten 
Lieferpreises als abgetreten. Die Verarbeitung oder Umbildung von 
Vorbehaltssachen wird durch den Besteller stets für uns vorgenommen. Wird 
die Vorbehaltssache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeitenden 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Der 
Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand während des Bestehens des 
Eigentumsvorbehalts gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige 
Schäden zu versichern und uns hiervon Anzeige zu machen. Erfolgt dies nicht, 
so sind wir berechtigt, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen 
abzuschließen. Der Eigentumsvorbehalt und die uns zustehenden Sicherungen 
gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir 
im Interesse des Bestellers eingegangen sind. Wir verpflichten uns, die uns 
zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % 
übersteigt.  
10. Vorkaufsrecht: Bei Betriebsabgabe, Insolvenzverfahren und Liquidation 
des Bestellers haben wir an allen von uns gelieferten Waren das 
Vorkaufsrecht.  
11. Mängelhaftung: Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen 
ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haften wir unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche in der Weise, dass wir alle diejenigen Teile unentgeltlich 
nach unserem billigen Ermessen unterliegenden Wahl ausbessern oder neu 
liefern, die sich innerhalb von 12 Monaten seit Gefahrenübergang infolge eines 
vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen 
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelnder Ausführung als 
unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt 
herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über; sie sind uns auf 
Verlangen frei Haus zurückzusenden. Für ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller 
oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, 
chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse wird keine Gewähr 
übernommen, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind. 
Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritte unsachgemäß ohne vorherige 
Genehmigung vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten, wird 
die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Wenn wir eine 
uns gestellte angemessene Nachfrist für die Ausbesserung oder 
Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels durch unser 
Verschulden fruchtlos verstreichen lassen, kann der Besteller vom Vertrag 
zurücktreten. Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei 
Unmöglichkeit oder bei Unvermögen der Ausbesserung oder Ersatzlieferung 
durch uns. Bei unberechtigten Mängelrügen, die umfangreiche Nachprüfungen 
verursachen, werden die Kosten der Prüfung dem Besteller in Rechnung 
gestellt. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf 
Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden 
sind, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, 
bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter sowie bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferant – außer in den 
Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Inhabers oder 
leitender Angestellter – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den 
Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des 
Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Fehlen von Eigenschaften, 
die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, 
den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind, abzusichern.  
12. Verjährung: Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen 
auch immer – verjähren in 12 Monaten, sofern gesetzlich nicht zwingend etwas 
anderes gilt.  
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung 
ist Löffingen-Unadingen. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers 
zuständige Gericht. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.  
14. Anwendbares Recht: Auf das Vertragsverhältnis findet das deutsche 
Recht Anwendung. Die Anwendung des internationalen Kaufrechts wird 
ausgeschlossen. 
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